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Die Satzung des AQUADO e.V.

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1) Der Name des Vereins lautet: „AQUADO e.V.“

(Arbeitsmedizinischer QUAlitätszirkel DOrtmund) 

2) Er hat seinen Sitz in Dortmund. 

3)
Er ist seit dem 20.07.2004 im Vereinsregister des Amtsgerichtes Dortmund 

   
auf dem Registerblatt VR 5772 eingetragen. 

4) 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Vereinszweck

1) 
Zweck des Vereins ist die Förderung und Qualitätssicherung der Ärztlichen Fort​bildung in der Arbeitsmedizin.

2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation und Durchführung arbeitsmedizinischer Fortbildungsveranstaltungen z.B. in Form von Qualitätszirkeln, Workshops oder Tagungen bzw. durch Beteiligung an Fort​bildungs​veranstaltungen mit den thematischen Schwerpunkten Qualitässicherung, Arbeitsschutz (allgemein) und Arbeitsmedizin (speziell). Ebenso soll durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein und Verständnis der Allgemeinbevölkerung in Bezug auf arbeitsmedizinische Themen erweitert und verbessert werden. 

§ 3 
Gemeinnützigkeit

1)
Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 der Satzung aus​schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2) 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver​wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3) Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4) Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte. 

5) Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur innerhalb des in § 3 (1) gegebenen Rahmens erfolgen. 
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§ 4 
Mitglieder des Vereins

1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und Fördermitglieder alle natürlichen und juristischen Personen werden, die sich bereit erklären, die Vereinszwecke und  -ziele aktiv oder materiell zu unterstützen.

2) Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluß des Vorstandes    er​worben. Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes kann der Antrag​steller Beschwerde einlegen, über die die nächste Mitgliederversammlung ent​scheidet. 

3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod, bei juristischen Per​sonen (siehe oben) auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum 31. Dezember (Ende des jeweiligen Geschäftsjahres) möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der/dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten (spätestens zum Ende des 3. Quartals des jeweiligen Geschäfts​jahres).

4) 
Der Vereinsausschluß erfolgt durch Beschluß des Vorstandes, wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die Voraus​setzungen der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz Mahnung mit dem Bei​trag für 18 Monate im Rückstand bleibt. Der Ausschluß kann durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung erfolgen. 
5) 
Dem Mitglied muß vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluß kann innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur auf den Ausschluß folgenden Mitgliederversammlung ruhen die weiteren Rechte und Pflichten des Mitgliedes. 

§ 5 
Organe des Vereins

a) 
die Mitgliederversammlung 
b) 
der Vorstand. 

§ 6 
Mitgliederversammlung

1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Vereinsmitglieder, sofern es sich um natür​liche Personen handelt, mit je einer Stimme an. 

2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladungsfrist beträgt 2 Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absen​dung des Einladungs​schreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungs​​​schreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. 
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3) 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert. Auf schriftliches Verlangen von mind. 10 % aller Vereins​mitglieder hat der Vorstand binnen 6 Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dem Antrag der Mitglieder muß der ge​wünsch​te Tagesordnungspunkt zu entnehmen sein. 

4) 
Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlußfähig. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter. Beschlüsse werden, sofern die Ver​samm​lung nicht etwas anderes bestimmt, offen durch Handaufheben mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab​gelehnt. 
5) 
Zu Satzungsänderungen und zu Beschlüssen über die Auflösung des Vereins ist abweichend von (4) 2/3 der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen, mindestens die Mehrheit aller Vereinsmitglieder erforderlich. 
§ 7 
Aufgaben der Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlußfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Die Mit​glieder​versammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahl findet geheim mit Stimmzetteln statt. 

2) 
Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstandes abwählen. Hierzu be​nö​tigt sie in Abweichung von (1) die Mehrheit der Stimmen aller Vereins​mitglieder. 

3) 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge von Mitgliedern, die durch Vorstandsbeschluß ausgeschlossen werden sollen. 

4)
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschluß​fassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vor​zulegen.
5)
Die Mitgliederversammlung hat Satzungsänderungen und Vereinsauflösun​gen zu beschließen. 

6) 
Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über 

a) 
Aufgaben des Vereins; 

b) 
Mitgliedsbeiträge; 

c) 
Beitragsbefreiungen; 

d) 
Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich

7) 
Sie kann über weitere Angelegenheiten beschließen, die ihr vom Vorstand oder aus der Mitgliederschaft vorgelegt werden. 
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§ 8 
Vorstand
1) 
Der Vorstand besteht aus 3 Personen. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Wieder​wahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 
2) 
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n 1. und 2. Vorsitzende/n (= Stellvertreter/ -in), sowie eine/n Schriftführer/in und eine/n Rechnungsführer/in. Einem Vorstands​mitglied fällt somit eine Doppelfunktion zu, wobei der/die 1. Vorsitzende/r davon ausgenommen bleibt. Wiederwahl ist zulässig. 
3) 
Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. 

4) 
Der Vorstand trifft auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes nach Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern zusammen. Der Vorstand ist nur bei Anwesen​heit aller 3 Mitglieder beschlußfähig. Er fasst Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Fernmündlich gefasste Vorstands​beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unter​zeichnen. 

5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten, wobei jedes Vorstandsmitglied für sich allein vertretungsberechtigt ist. 
6) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten Mitglieder​versammlung mitgeteilt werden. 

§ 9 
Protokolle

Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlungen werden schriftlich protokolliert und stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung.

§ 10 
Vereinsfinanzierung

1) 
Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden erbracht durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuwendungen Dritter.
2) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eine Beschlusses der Mit​glieder​versammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimm​berechtigten Vereins​mitglieder erforderlich. 

3)
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Hilfsorganisation DRK (Deutsches Rotes Kreuz), die es unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
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§ 11 
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister (20.07.2004) in Kraft. 

Der Vereinsvorstand:

gez.

Dr. med. Josef Pohlplatz  

(1. Vorsitzender)

gez.

Dr. med. Beate Nölle  

(2. Vorsitzende und Schriftführerin)

gez.

Dr. med. Friedbert Maas 

(Rechnungsführer)

